
 

Hausrecht 

Eigentümer der Räumlichkeiten in den Katholischen Gemeindezentren St. Augustinus, St. Edith 
Stein und St. Rochus ist die Katholische Kirchengemeinde St. Rochus und Augustinus vertreten 
durch den Kirchenvorstand, dem auch das Hausrecht zusteht. Das Hausrecht übt der Pfarrer, 
der stellvertretende Vorsitzende des KV oder eine andere vom Kirchenvorstand beauftragte 
Person aus.   

Nutzung 

Die Räumlichkeiten stehen vorrangig für die Gruppen und Gremien der Kirchengemeinde und 
des Seelsorgebereiches zur Verfügung. Darüber hinaus können die Räumlichkeiten auch 
anderen Interessenten zur Verfügung gestellt werden. Anträge auf Daueranmietung sind dem 
Kirchenvorstand zur Genehmigung vorzulegen. Der Mieter verpflichtet sich, keine Nutzung 
zuzulassen, die gegen das Ansehen und Wirken der Katholischen Kirche gerichtet ist. Bei einem 
Verstoß gegen diese Verpflichtung ist der Pfarrer oder ein anderer Beauftragter der 
Kirchengemeinde zur sofortigen Beendigung der Veranstaltung berechtigt. Eine 
Weitervermietung an Dritte ist nicht zulässig. 

 

Benutzerordnung 

Der Veranstalter bzw. Benutzer hat bei Nutzung der Räumlichkeiten u.a. folgende Dinge zu 
beachten:  

Vor und während der Veranstaltung/ Raumnutzung: 

 Rauchverbot: In allen Räumen und Fluren besteht absolutes Rauchverbot. 
 Höchstbesucherzahl: Für alle Räume gibt es Besucherhöchstzahlen die vor der Nutzung 

zu erfragen und bei der Veranstaltung zu beachten sind. 
 Flucht- und Rettungswege: Flucht- und Rettungswege bzw. Notausgangstüren sind zu 

beachten und ständig freizuhalten bzw. nicht zu versperren! Die Benutzer sollten sich 
mit den örtlichen Gegebenheiten und den Standorten der Feuerlöscher vertraut 
machen. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 Lärmbelästigung: Ab 22 Uhr sind die Fenster geschlossen zu halten und die Musik ist 

auf Zimmerlautstärke zu reduzieren. Bei Verstößen gegen die 
Landesimmissionsordnung werden der Ordnungsbehörde Namen und Adresse des 
verantwortlichen Nutzers bekannt gegeben. 

 Abhangdecke: Einige Räume haben Abhangdecken. In diesen ist es nicht erlaubt etwas 
an der Abhangdecke bzw. den Deckenplatten zu befestigen bzw. aufzuhängen. 
(Dekoration, Lichterketten, Musikboxen o.ä.) 

 Dekoration: Es ist nicht erlaubt Nägel in die Wände zu schlagen oder Klebestreifen auf 
die Fensterscheiben bzw. Wände zu kleben. Dekorationen müssen rückstandslos 
wieder entfernt werden.  

 Faltwand: Die Faltwand (St. Rochus/ St. Edith Stein) darf nur von befähigten Personen 
bedient werden. 

 Ballspiele: Ballspiele sind in den Räumen und in den Fluren nicht erlaubt. 
 Fahrräder und Tretroller: Das Befahren bzw. Abstellen von Fahrrädern bzw. Tretrollern 

ist in den Räumen, sowie den Fluren nicht erlaubt.         
 

         Nach der Veranstaltung/ Raumnutzung: 

 Alle Einrichtungsgegenstände (Tische, Stühle, etc.) sind im gereinigten Zustand wieder  
so zu platzieren, wie sie vorher standen. 

 Die Räume sind „besenrein“ zu verlassen. 
 Müll, Speisereste, Papiertischdecken, Verpackungen etc. sind zu entsorgen. 
 Benutzte Geschirrhandtücher bitte mitnehmen und zeitnah gewaschen zurückbringen 
 Alle Türen und Fenster sind zu schließen. 
 Die Beleuchtung ist auszuschalten. 
 Die Heizkörper sind auf Stufe 1 abzudrehen (Frostschutz). 

 
          Bei Küchennutzung: 

 In den Küchen dürfen keine Speisen frittiert oder in Fett gebacken werden (Fritten, 
Reibekuchen o.ä.). Die Benutzung von Fritteusen ist untersagt. 

 Die Anleitung zur sachgerechten Nutzung der Spülmaschinen ist zu beachten. 
 Es dürfen keine Lebensmittel und Getränke in den Küchen / in den Kühlschränken und 

sonstigen Ablagen zurückgelassen werden. Unabhängig vom Wert werden verbliebene 
Waren seitens des Kirchenvorstandes entsorgt. 

 Geschirr, Bestecke etc. sind an den vorgegebenen Plätzen vollzählig wieder 
einzuräumen. 

 Die Küche einschl. sämtlicher Gerätschaften (Backofen usw.) sind sauber und 
aufgeräumt zu verlassen.  

 

Schäden 

Schäden, Verschmutzungen oder sonstige Unregelmäßigkeiten sind umgehend dem 
Gebäudeverantwortlichen oder dem Gebäudeausschuss mitzuteilen.  
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